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A1-Bescheinigun-
gen werden in der 
EU strenger kon-
trolliert 
 
Jeder der in einem EU-
Mitgliedsstaat einer vo-
rübergehenden Beschäfti-
gung nachgeht, ob als An-
gestellter oder selbständig 
Erwerbender, muss eine 
sogenannte A1-Bescheini-
gung mitführen, unabhän-
gig von der Dauer des Ein-
satzes. Dies gilt für alle 
grenzüberschreitenden Tä-
tigkeiten, auch für Verwal-
tungsräte, Berater und an 
Messen und Konferenzen 
delegierte Mitarbeiter. Die 
A1-Bescheinigung belegt, 
dass der Mitarbeitende im 
Wohnsitzstaat sozialversi-
chert ist. 

Seit Januar 2019 wird das 
Mitführen der A1-Beschei-
nigungen strenger kontrol-
liert. Wer kontrolliert und 
ohne A1-Bescheinigung er-
wischt wird, muss mit ei-
nem Bussgeld und der 
Nachforderung der Sozial-
versicherungsbeiträge  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

rechnen. Deshalb ist es 
wichtig, jedem grenzüber-
schreitend tätigen Mitar-
beitenden eine A1-Beschei-
nigung auszustellen. Die 
Bescheinigung kann online 
bei den Ausgleichskassen 
beantragt werden.  

 
Negativzinsen bei 
Darlehensvertrag: 
muss der Darle-
hensgeber zahlen? 
 
An das Bundesgericht ge-
langte eine Darlehensneh-
merin, die von ihrem Dar-
lehensgeber Negativzins 
für ein Darlehen verlangte. 

Die Parteien hatten 2006 
einen Darlehensvertrag ab-
geschlossen, in welchem 
die Parteien den 6-Monats 
LIBOR-CHF-Zins zuzüglich 
0.0375% als Zinssatz ver-
einbart hatten. Mit der Ein-
führung von Negativzinsen 
sowie der Ankündigung der 
Aufhebung des CHF-EUR-
Mindestkurses im Januar 
2015 durch die SNB kippte 
der 6-Monats LIBOR-CHF-
Satz ins Minus.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Im September 2015 for-
derte die Darlehensnehme-
rin den Darlehensgeber 
auf, den Zins gemäss ver-
traglich festgelegter For-
mel zu berechnen und ihr 
den daraus resultierenden 
Negativzins zu überweisen. 
Der Darlehensgeber wies 
die Forderung zurück und 
stellte sich auf den Stand-
punkt, der Darlehensver-
trag enthalte keine aus-
drückliche Regelung für 
den unerwarteten Fall, 
dass der 6-Monats LIBOR-
CHF-Satz ins Negative 
falle. In jedem Fall sehe 
der Darlehensvertrag keine 
Zinszahlung des Darle-
hensgebers zugunsten der 
Darlehensnehmerin vor. 
Die Darlehensnehmerin 
reichte Klage ein und verlor 
beim Bundesgericht. 

Das Bundesgericht erin-
nerte daran, dass der Dar-
lehenszins das Entgelt und 
damit die Gegenleistung 
für das Zurverfügungstel-
len von Kredit darstelle. 
Entsprechend dieser Defi-
nition stelle ein Negativzins 
keinen Zins im juristischen 
Sinne dar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Auch wies das Bundesge-
richt darauf hin, dass der 
Vertrag nicht die Umkeh-
rung der Zinszahlungsver-
pflichtung vorsehe. Viel-
mehr würden mehrere 
Bestimmungen ausdrück-
lich auf die Zinszahlungs-
verpflichtung der Darle-
hensnehmerin Bezug neh-
men.  

Darüber hinaus sei, so das 
Bundesgericht weiter, we-
der ersichtlich, dass die 
Parteien bei Abschluss des 
Darlehensvertrags mit Ne-
gativzinsen gerechnet hät-
ten, noch dass sie beab-
sichtigt hätten, dass sich 
die Darlehensnehmerin 
mittels Negativzinsen refi-
nanzieren können soll. 
Nach guten Treuen könne 
nicht abgeleitet werden, 
dass die Darlehensnehme-
rin Negativzinse ausbezahlt 
erhalte. (Quelle: BGE 
4A_596/2018 vom 
7.5.2019)  

 
Fristlose Entlassung 
bei Gründung einer 
Konkurrenzfirma 
 
Ein Angestellter arbeitete 
seit 2010 mit vollem Pen-
sum bei einem Kommuni-
kations-Unternehmen. Ein 
Jahr später gründete er ein 
eigenes Unternehmen und 
organisierte mit diesem 
eine Messe in Genf. Sein 
Arbeitgeber erfuhr, dass 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
der Mitarbeiter eine Kon-
kurrenzfirma während des 
Anstellungsverhältnisses 
gegründet hatte und kün-
digte ihm fristlos. 

Der Entlassene klagte auf 
Lohn und eine Entschädi-
gung von rund CHF 85’400 
plus Zinsen. Das Bundes-
gericht wies seine Be-
schwerde ab. Es bezeich-
nete das Verhalten als 
schweren Verstoss gegen 
die Treuepflicht. Die frist-
lose Entlassung sei ge-
rechtfertigt. (Quelle: BGE 
4A_559/2016 vom 18.1. 
2017)  
 
Geschäftsvermögen 
oder Privatvermö-
gen: was sind Krite-
rien? 
 
Das Bundesgericht hatte zu 
urteilen, ob Grundstücke 
eines Architekten zu sei-
nem Privat- oder zu seinem 
Geschäftsvermögen zäh-
len. 

Dies ist relevant, denn bei 
Grundstücken im Privat-
vermögen kann der Pau-
schalabzug geltend ge-
macht werden, der oft hö-
her ist als die effektiven 
Abzüge, die beim Ge-
schäftsvermögen zugelas-
sen sind. 

Der Architekt besass ver-
schiedene Grundstücke 
und war zeitweise als Mak-
ler tätig. Das Steueramt  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Schwyz qualifizierte zwei 
Grundstücke als Geschäfts-
vermögen, wodurch der 
höhere Pauschalabzug 
nicht möglich war.  

Um als Geschäftsvermögen 
zu gelten, müssen Vermö-
genswerte ganz oder vor-
wiegend der selbständigen 
Erwerbstätigkeit dienen. 
Vorliegend würde es sich 
um Immobilienhandel han-
deln, der vorliegt, wenn die 
steuerpflichtige Person An- 
und Verkäufe von Liegen-
schaften systematisch und 
mit der Absicht der Ge-
winnerzielung vornimmt. 

Im aktuellen Fall gab das 
Bundesgericht dem Kläger 
Recht: die langfristigen 
Mietverträge und die Fi-
nanzierung mit eigenen 
Mitteln widersprechen der 
Zuordnung als Geschäfts-
vermögen.  

Obschon der Steuerpflich-
tige als Liegenschafts-
händler qualifiziert wurde, 
dürfen nicht sämtliche sei-
ner Grundstücke dem Ge-
schäftsvermögen zugeord-
net werden. Jede der Lie-
genschaften muss einzeln 
geprüft werden, um sie 
zuzuordnen. (Quelle: BGE 
2C_784/2016 vom 
13.4.2017)  
 
Verdeckte Gewinn-
ausschüttung bei 
Liegenschaftsüber-
tragung 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ein Ehepaar klagte vor 
Bundesgericht gegen die 
Steuerbehörde ihres Kan-
tons. Sie waren Besitzer ei-
ner Immobiliengesellschaft 
und verkauften ihren Söh-
nen eine Liegenschaft für 
CHF 676'000. Der von ei-
nem unabhängigen Exper-
ten festgehaltene Ver-
kehrswert betrug CHF 
1'426'000. Die Steuerbe-
hörde bestimmte die Diffe-
renz als verdeckte Gewinn-
ausschüttung, die besteu-
ert wurde. Ebenfalls be-
mängelte das Steueramt 
den Abzug für die Makler-
provision von 5%, da diese 
nicht bezahlt wurde. Das 
Bundesgericht gab der 
Steuerverwaltung in allen 
Punkten Recht. (Quelle: 
BGE 2C_49/2018 und 
2C_70/2018 vom 
23.4.2019)  
 
Kosten für Home-
Office trägt der Ar-
beitgeber 
 
Vor dem Bundesgericht 
trafen sich ein Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. Der Ar-
beitnehmer klagte eine 
Entschädigung für die Nut-
zung eines Zimmers in sei-
ner privaten Wohnung als 
Arbeitszimmer ein. Das 
Bundesgericht gab dem Ar-
beitnehmer Recht, obwohl 
im Arbeitsvertrag keine 
Entschädigungspflicht für 
Home-Office aufgeführt 
war. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Bundesgericht begrün-
dete seinen Entscheid da-
mit, dass falls der Arbeitge-
ber keinen geeigneten Ar-
beitsplatz für seine Mitar-
beitenden bereithält, er die 
Kosten für die benötigte 
Infrastruktur zu überneh-
men hat. In diesem Fall 
stand dem Mitarbeitenden 
kein geeigneter Arbeits-
platz zur Verfügung. Ge-
mäss OR hat der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer alle 
durch die Ausführung der 
Arbeiten notwendig entste-
henden Auslagen zu erset-
zen. Es spielt auch keine 
Rolle, dass der Arbeitneh-
mer das Zimmer sowieso 
gemietet hat – das Unter-
nehmen hat für die Ausla-
gen aufzukommen.  
(Quelle: BGE 4A_533/2018 
vom 23.4.2019)  

 
Kein Fristaufschub 
bei Steuererklärung 
trotz Arztbericht 
 
Ein Steuerpflichtiger aus 
dem Kanton Aargau reichte 
trotz Mahnung keine Steu-
ererklärung ein, worauf 
das Steueramt ihn ein-
schätzte auf ein Jahresein-
kommen von rund CHF 
100'000. Der Steuerpflich-
tige wehrte sich bis ans 
Bundesgericht gegen diese 
Einschätzung. Als Begrün-
dung reicht er Arztberichte 
ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Allen Gerichten reichten 
diese knapp gehaltenen 
Arztberichte nicht. Die Be-
richte zeigten zu wenig 
klar, ob und wann der 
Steuerpflichtige verhindert 
war, um der Frist zur Ein-
reichung der Steuererklä-
rung nachzukommen. 
(Quelle: BGE 2C_294/ 
2019 vom 4.4.2019)  
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